
STADT VOERDE (Niederrhein) Voerde, 21.06.2023 
 

 

 
B E S C H L U S S  

 
aus der 13. Sitzung 

des Stadtrates 
am Dienstag, 20.06.2023 

 
 

 
Öffentliche Sitzung 
 

23. 76. Änderung des Flächennutzungsplanes "Lebensmittelmarkt 
Rahmstraße" und Bebauungsplan Nr. 142 "Lebensmittelmarkt Rahm-
straße", 
hier: Beschluss zur Offenlage 

17/562 DS 

  
Beschluss: 
1. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hebt den Beschluss zur Aufstellung der 76. Änderung 

des Flächennutzungsplanes „Lebensmittelmarkt Rahmstraße“ vom 23.06.2020 (Druck-
sache 16/1166 DS) auf. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) fasst erneut den Beschluss zur Aufstellung der 76. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Lebensmittelmarkt Rahmstraße“ gemäß § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) für den in der Anlage 1 der Drucksache 17/562 DS dargestell-
ten Geltungsbereich. 

3. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hebt den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 142 „Lebensmittelmarkt Rahmstraße“ vom 23.06.2020 (Drucksache 16/1166 
DS) auf. 

4. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) fasst erneut den Beschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 142 „Lebensmittelmarkt Rahmstraße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für 
den in der Anlage 2 der Drucksache 17/562 DS dargestellten Geltungsbereich. 

5. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) folgt den in der Anlage 3 der Drucksache 17/562 DS 
dargestellten Vorschlägen zur Behandlung der im bisherigen Verfahren vorgebrachten 
Stellungnahmen. 
6. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf der 76. 

Änderung des Flächennutzungsplanes „Lebensmittelmarkt Rahmstraße“ sowie den 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 142 „Lebensmittelmarkt Rahmstraße“ einschließ-
lich der Entwürfe der Begründungen und der Umweltberichte als gesonderte Teile der 
Begründungen sowie den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats, mindestens jedoch für 30 Tage, oder bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist, öffentlich auszule-
gen. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
 




